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Bekanntmachung
Nr . W . M. 1300/12 . 15. K. R. A.,

betreffend

Beschlagnahme und Beftandserhebung
von Bekleidungs - und Ausrüstungs¬
stücken für Heer, Marine und Feldpost.

Bom 1. Februar 1816»
Nachstehende Bekanntmachung wird hierdurch mit dem

Bemerken zur allgemeinen Kenntnis gebracht, daß Zuwider¬
handlungen gegen die Enteignungs - oder Beschlagnahme-
Anordnungen gemäß der Bekanntmachung über die Sicher¬
stellung von Kriegsbedarf vom 24. Juni 1915 (R.-G.-Bl.
S . 357) in Verbindung mit den Erwertcrungsbekanntmach-
ungen vom 9. Oktober 1915 (R.-G.-Bl . S . 645) und voin
25. November 1915 (R.-G.-Bl . S . 778-*), und Zuwroerhand-
lungen gegen die Meldepflicht oder Pflicht zur Lagerbuch¬
führung gemäß der Bekanntmachung über Vvrratseryeb un¬
billigen vom 2. Februar 1915 (R.-G.-B1. S . 54) in Ver-
brndnng mit den Erweiterungsbekanntmachungen vom 3.
September 1915 (R.-G.-Bl . S . 549) und vom 21. Oktober
1915 (R .-G.-Bl . S . 684)**) bestraft werden.

*) Mit Gefängnis bis zu einem Jahre oder mit Geld¬
strafe bis zu zehntausend Mark wird , sofern nicht nach all¬
gemeinen Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt sind, bestraft:

1. wer der Verpflichtung , die enteigneten Gegenstände her-
auszugeben oder sie auf Verlangen des Erwerbers zu
überbringen oder zu versenden , zuwid erhandelt:

2. wer unbefugt einen beschlagnahmten Gegenstand beiscitc-
scl-afft , beschädigt oder zerstört , verwendet , verkauft oder
kauft oder ein anderes Veräußcrungs - oder Erwerbsgeschäft
über ihn abjchließt;

3. wer der Verpflichtung ,die beschlagnahmten Gegenstände zu
verwahren und pfleglich zu behandeln , zuwiderhandelt;

4. wer den nach § 5 erlassenen Ausführungsbestimmungen
zuwiderhandelt.

**) Wer vorsätzlich die Auskunft , zu der er aus Grund
dieser Verordnung verpflichtet ist, nicht in der gesetzten Frist
f- teist ode> wissentlich unrichtige oder unvollständige An¬

gaben macht, wird mit Gefängnis bis zu 6 'Monaten oder mit
Geldstrafe bis zu zehntausend Mark bestraft , auch können
Vorräte , die verschwiegen sind, im Urteil für dem Staate ver¬
fallen erklärt werden . Ebenso wiro bestraft , wer vorsützlirir
die vorgeschriebenen Lagerbüchcr einzurichten ooer zu füh¬
ren unterläßt . Wer fahrlässig die Auskunft , zu der er
auf Grund dieser Verordnung verpflichtet ist. nicht in der
gesetzten Frist erteilt oder unrichtige oder unvollständige Anga¬
ben macht, wird mit Geldstrafe bis zu dreitausend Mark oder
im Unvermögcnsfalle mit Gefängnis bis zu sechs Monaten
bestraft . Ebenso wird bestraft , wer fahrlässig die vorgeschrie-
benen Lqgerbücher cinznrichten oder zu führen unterläßt.

8 1.
Inkrafttreten.

Diese Bekanntmachung tritt mit ihrer Verkündung am
1. Februar 1916 in Kraft.

8 2.
Bon der Bekanntmachung betroffene Gegenstände.

Von dieser Bekanntmachung werden die nachstehend
ausgeführten Gegenstände betroffen, gleichviel, aus ivelchen
Rohstoffen die dazu verwandten Webwaren hergestellt sind,
ohne Rücksicht auf Farbe und Herstellungsart.

1. Uniformröcke (Waffenröcke, Attilas , Ulankas , Koller
nslv.), Litewken, Feldblufeir, Mäntel , Hosen, Reilhosen,
Feldmützen (keine Extramützen ), Halsbinden (mit Aus¬
nahme von reinseidenen), Stoff -Fausthandschuhe, so-
lveit sie für Mannschaften des Heeres, der Marine und
der Feldpost in Betracht kommen können,

2. Kriegszesangenen -Nnzüge, schwarz oder annähernd
schwarz, gelb gepaspelt,

3. Drillichjacken. Drillichröcke, Drillichhosen,
4. Männerhemden (jedoch keine Oberhemden und Nacht¬

hemden) und Männerunterhosen mit Ausnahme aller
aus gebleichten Leinen- und gebleichten Baumwoll¬
stoffen oder Seide hergestellten Hemden und Unter¬
hosen.

Männerhemden und Unterhosen aus Wirk- und
Strickstvffen sind durch die Bekanntmachung Nr.
W, M.  1000/11 . 15. K. R . A. beschlagnahmt.
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Packtaschen, Schanzzeug- und Drahtscheren-Futterale,
ganz oder teilweise aus Webstoffen gefertigt,

Feldflaschenüberzüge aller Art,
6. Munitions - und Wassertragesäcke, Reiterfuttersäcke,

Tränkeimer, Protzschlitzsäcke, Zeltsäcke,
7. Zeltbahnen, Zelte aller Art, soweit sie für militärische

Zwecke geeignet sind,
Fuhrparkpläne aus Segeltuch (Hanf oder Baum¬

wolle) in folgenden Abmessungen:
211 , : 226 , : 224 , : 231 , : 231, : 284 , : 240,
400 , : 248 , : 282 , : 270, : 360, : 300 , : 500,
310 , : 311, : 400 , : 500 cm,

8. Sandsäcke.

Soweit ihre Anfertigung nach den bestehenden Bestim¬
mungen zulässig ist, verfallen die in der Herstellung befind¬
lichen oder künftig herzustellenden Gegenstände gleichfalls
der Beschlagnahme, sobald ihre Herstellung beendet ist uns l
die Mickdestmengen überschritten sind.

Beschlagnahmt sind ferner die von der Bekanntmachung j
betroffenen Gegenstände 2), welche von einer Abnahme- ]
stelle des Heeres, der Marine oder der Feldpost"endgültig
zuriickgewiesen sind oder künftig endgültig zurüügewiesen
werden. Sie dürfen auch nicht andere-: Stellen, des Heeres,
der Marine oder der Feldpost geliefert werden.

fiänDe, über  welche Verträge mit  Eisenbahn- und an¬
deren Zivilbehörden, ausländischen Militärbehörden,
Kantinen, Privatkrankenhäusern (selbst mit militäri¬
scher Belegung), Vereinslazaretten, anderen gemein¬
nützigen Vereinen oder Anstalten und dergleichen mehr
bestehen.

4. Männerhemden und Männerunterhosen, welche nach
dem 8. Dezember 1915 aus dem Reichsausland (nicht
Zollausland oder besetzten Gebieten) eingeführt worden
sind oder noch werden.

5. Gegenstände, für die bis zum 8. Dezember 1915 eine
Ausfuhrbewilligung des Reichskanzlers erteilt wor¬
den ist.

' 8 6 .

Freigabe für den Kleinverkauf.
Dir Vorräte einer Person sind bis zur Höhe der fol¬

genden Mindestmcngenfür den Kleinverkauf freigegeben:
a) ohne Rücksicht auf die Qualität

je 50 Waffenröcke, Litewken, Feldblusen, Mäntel,
je 20 Attilas , Ulankas, Koller usw.,
20 Reithosen,
100 lange Hosen (einschließlich Stiefelhosen),
je 20 Feldmützen, Drillichjacken, Drillichröcke,
40 Drillichhosen,
56 Halsbinden,
je 10 Tornister, Zeltzubehörbeutel,. Munitionstrage¬

säcke, Wasseetragesäcke, Schanzzeug- oder Draht-
fchorenfutte'rale/ Fcldflaschenüberzüge,.

-i-s P i 'itt '.r -Rucksäcke,
K’j ” ' :ae, Brotbeutel . 'Zeltbahnen , Reite r-

futtersäcke, Tränkeimer , Packtaschen,
500 Sandsäcke,

8 3.
Beschlagnahme.

Tie von der Bekanntmachung betroffenen Gegenstände j
werden, ohne Rücksicht auf Qualität , beschlagnahmt.

8 4.
Wirkung der Beschlagnahme.

Tie Beschlagnahme hat die Wirkung, daß die Vornahme
von Veränderungenan den von ihr berührten Gegenständen
verboten ist und rechtsgeschäftliche Verfügungen über sie
nichtig und. Ten rechtsgeschäftlichen Verfügungen stehen
Verfügungen gleich, die im Wege der Zwangsvollstreckung
oder Arrestvollziehung erfolgen.

Unzulässig ist auch jeder Wechsel im Gewahrsam der
beschlagnahmtenGegenstände.

Trotz der Beschlagnahmesind alle Veränderungen und
Verfügungen zulässig, die mit ausdrücklicher. • Am münz
des Webstoffmeldeamts der Kriegs-Rohstoff-Aj : st:.-,- bei
Königlich Preußischen Kriegsministeriurns, Berlin , S .-W.
48, Verl. Hedemannstr. 11, erfolgen. Auch Veräußerungen
an Stellen des Heeres, der Marine oder der Frlr ro't dürfen
nur mit Zustimmung des Webstoffmeldeamts erfolgen.

. 85.
Ausuahmeu von der Beschlagnahme.

Nicht beschlagnahmt sind durch diese Bekanntmachung:
1. Zm Gebrauch gewesene oder im Gebrauch befindliche

Gegenstände.
2. Alle Gegenstände, welche sich am 1. Februar 1916 im

Eigentum von staatlichen oder kommunalen Behörden
und Anstalten sowie von Vereinigungen für Liebes-
gabenbeschafsung, soweit letztere ihre Vorräte unentgeltlich
dem Heere oder der Marine zuführcn, ferner von Ver¬
einslazaretten und privaten Krankenhäusern befinden.

Dagegen ist der Erwerb beschlagnahmter Gegen¬
stände nach dem 1. Februar 1916 auch seitens der Vor¬
genannten unzulässig.

3. Alle Gegenstände, für welche Lieferungsverträge mit
einer Stelle des Heeres, der Marine oder der Feld-
vost bis zum 1. Februar 1916 einschließlich abge¬
schlossen worden sind, vorausgesetzt, daß auch alle auf
die LieferuiMn bezüglichen Zwischen- und Unterver¬
träge bereits bis zum 1. Februar 1916 abgeschlossen
worden sind.

s b) von jeder Qualität
je  100 Männerhemden oder Männer Unterhosen.

Die Verschiedenheit der Größe und Farbe bleibt außer
Betracht.

Tie unter a) und b) aufgesührten Mengen sind nur
- dann freigegeben, wenn

1. die freigegebenen Vorräte unmittelbar an Len Ver¬
braucher veräußert iverden,

2. der Verkaufspreis den zuletzt.-vor dem Inkrafttreten
diebr B .'lanntrnachung erzielten Preis nicht übersteigt.
üi :r- :rir trotz vieler Vorschriften Ware zurückhält oder

! lörere ri-'e rtzs bisher -sch bezahlen Acht, hat sofort die
; Ci i. - 7.) .;e s,n gewärtigen. Wer also von dieser
. Frrieatze K<i den Kleinverbruf Seinen Gebrauch machen
| will oder ic::n, hat seine sämtlichen Vorräte als össchlag-
. ..ahmt anzumelden.

8 7.
Bsrwahruug vrir beschlagnahmLen Gegenstände.

Tis Besitzer der beschlagnahmten Gegenstände sind ver¬
pflichtet, diese bis auf weiteres zu verwahren und pfleglich
zu behandeln.

Die beschlagnahmten Gegenstände sind getrennt von den
bcschlagnahmesreien Vorräten aufzubewahrenund als solche
kenntlich zu machen. Tie Trennung und Kenntlichmachung
muß bis zum 15. Februar 1916 erfolgt sein.

8 8.
Eigentumsübertragung und UebernahmepreiS.

Das Webstosfmeldeamt ist ermächtigt, das Eigentum an
den beschlagnahmten Gegenständen gemäß § 1 der Bekannt¬
machung über die Sicherstellung von Kriegsbedarf aus die
von ihm bezeichneten Personen zu übertragen.

Durch eine beim Königlich Preußischen Kriegsmini-
sterlum gebildete Belvertungsstelle für Webstoffe wird zu¬
nächst grundsätzlich eine gütliche Einigung über den Ueber-
nahmepreis mit dem Eigentümer der beschlagnahmten
Gegenstände angestrebt werden. Soweit eine gütliche Eini¬
gung nicht zustande kommt, erfolgt die Preisfestsetzung
durch das Reichs-Schiedsgericht gemäß 88 2 und 3 der Be¬
kanntmachung über die Sicherstellung von Kriegsbedarf.



Mervepfttchttge Gegenstände.
Mcldepflichtig sind die am Stichtage vorhandenen Ge¬

samtvorräte der beschlagnahmten Gegenstände, sofern sie
größer sind als die iui § 6 angegebenen Mindestvorräte.

Werden die Mindestvorräte eines Eigentümers nach¬
träglich überschritten, so sind die Gesamtvorräte unver¬
züglich auf den vorgeschriebenen Meldekarten anzumelden.

Wle von Stellen des Heeres, der Marine oder der
Feldpost bereits früher oder in Zukunft zurückgewiesenen
Gegenstände srnd nach erfolgter endgültiger Zurückweisung
unverzüglich unter Angabe der Gründe der Zurückweisung
von 'dem anzumelden , der die Gegenstände zurückerhalten
hat.

Alle Zugänge zu den beschlagnahmten Lagerbeständen
sind ebenfalls meldepflichtig.

8 10.
Meldepflichtige Personen.

Zur,Meldung verpflichtet sind alle natürlichen und
juristischen Personen , ferner alle wirtschaftlichen Betriebe,
sowie öffentlich rechtlickse Körperschaften und Verbände, die
Eigentum oder Gewahrsam an meldepflichtigen Gegcnstän-

.den (ß 8) haben, oder bei denen bzw. für die sich solche unter
Zollaufsicht befinden.

Vorräte , die sich am Stichtage (8 11) nicht im Gewahr¬
sam des Eigentümers befinden, sind sowohl von dem Eigen¬
tümer als auch von demjenigen zu melden, der sie an diesem
Tage in Gewahrsam hat . (Lagerhalter usw.)

Alle dir , welche meldepflichtige Gegenstände in Gewahr¬
sam chab'erh ohne Eigöntümer zu lein, brauchen nur die von
ichchn.verwahrten Mengen sowie die Eigentümer anzugeben,
aber nicht die übrigen Spalten der Meldekarte auszufüllen.

Tie nach dem Stichtage eintrefsenden , vor dem Stich¬
tag? aber schon abgesandten Vorräte sind nur von dem
Empfänger zu melden.

Neben demjenigen, der die Ware in Gewahrsam hat , ist
auch derjenige zur Meldung verpflichtet , der sie einem Lager-

. Halter oder Spediteur zur Verfügung eines Tritten über¬
geben hat.

§ 11.
Stichtag und Meldefrist.

Maßgebend für die Meldepflicht ist bei der ersten Mel¬
dung der am Beginn des 1. Februar 1916 (Stichtags tat¬
sächlich vorhandene Bestand, beiden Zusatzmeldungen die
in der Zeit bis zum 1. Jedes folgenden Monats (erstmalig
bis zum 1. April 1916) zum Bestand hinzugetretenen
Mengen.

Tie erste Meldung ist bis zum 15. Februar 1916,
die Zusatzmeldungen sind bis zum 8. jedes folgenden Mo¬
nats (erstmalig bis zum 8. 'April 1916) an das Webstoff¬
meldeamt der Kriegs -Rohstoff-Abteilung des Königlich
Preußischen Kriegsministeriums einzusenden.

8 12. " %
Meldekarten.

Tie Meldungen dürfen nur auf den amtlichen Melde¬
karten für Bekleidungs - und Ausrüstungsstücke erstattet
tverden. Tiefe Meldekarten sind durch Postkarte beim Web¬
stofsmeldeamt anzuforoern.

T ' e Anforderung ist mit deutlicher Unterschrift , ge¬
nauer Adresse und Firmenstempel zu versehen.

Sämtliche in den Meldekarten gestellten Fragen sind
genau zu beantworten . Alle Mängel , die ein Warenposten
etwa hat , sind genauestens zu beschreiben. Ungenaue oder
unvollständige Angaben, insbesondere über Menge, Größe
oder Maße , Gewicht usw. würden erhebliche Verzögerungen
bei der Abnahme und auch sonstige Nachteile bzw. Strafver¬
folgung für den Eigentümer der Gegenstände nach sich
ziehen.

Weitere Mitteilungen irgendlvelcher Art darf die Melde¬
karte nicht enthalten , auch dürfen bei Einsendung der Melde¬
karten sonstige schriftliche Erklärungen , außer den Auf¬
stellungen über die Meldekarten , nicht beigefügt werden.

tlgcr Marenposten gerneivet werven.
Die Meldekarten sind fortlaufend nummeriert und ord¬

nungsgemäß frankiert an das Webstoffmeldeamt der Kriegs-
Rohstoff-Abteilung des Königlich Preußischen Kriegs Mini¬
steriums , Berlin S .-W. 48, Verlängerte Hedemannstr . 11,
einzusenden. Tie Vordrucke für die Aufstellungen über die
Meldekarten sind ordnungsgemäß ausgesüllt diesen beizu-
fügen.

Ans die Vorderseite der zur Einsendung von Melde¬
karten benutzten Briefumschläge ist ein Vermerk zu setzen:
„Entbölt Meldekarten für Bekleidungs - und Ausrüstungs¬
stücke."

8 13.
Muster.

Muster sind ohne weiteres nur bei Sandsäcken dem Web¬
stofsmeldeamt einzusenden. Diese Muster sind getrennt von
den Meldekarten zu verpacken; der Umschlag muß den Ver-
uierk „Enthält Sandsackmuster" sowie Namen und Adresse
des Absenders tragen.

Bei den übrigen Gegenständen sind für den Durch¬
schnitt der einzelnen Warenposten genau maßgebende Muster
nur auf Aufforderung des Webstoffmeldeamts an die von
ihm bezeichneten Personen kostenfrei zu übersenden.

Die Muster werden entweder zurückgesandt oder zum
Uebernabmepreis vergütet.

8 11.
Lagerbuch und Anskunftserteilnng

Jeder Meldepflichtige (8 10) hat ein Lagerbuch zu
j führen, ans dem jede Aenderung in den Vorratsmengen undsxl)Y« Verwendung ersichtlich sein muß.-

Soweit der Meldepflichtige bereits ein derartiges Buch
führt , braucht ein besonderes Lagerbuch, nicht eingerichtet
zu werden. Zn dem Lagrrbnch ist indes mit roter Tinte
deutlich bei den beschlagnahmten Posten zu vermerken, daß
ite beschlagnahmt sind.

Beauftragten der Polizei - oder Militärbehörden ist
jederzeit die Prüfung des Lagerbuches sowie eie Besichti¬
gung der Räume zu gestatten, in denen meldepflichtige
Gegenstände zu vermuten sind.

8 15.
Anfragen und Anträge.

Alle Anfragen und Anträge , die die vorliegenoe Be¬
kanntmachung oder die dazu ergehenden Ausführungsbe-
stimmungen betreffen, sind an das Webstosfmeldeamt der
Kriegs -Rohstoff-Abteilung des Königlich Preußischen Kriegs¬
ministeriums , Berlin S .-W. 48, Verlängerte Hede man n-
straße 11, zu richten.

Tic Anfragen und Anträge müssen auf dem Brief¬
umschlag sowie am Kopfe des Briefes einen kurzen Ver¬
merk tragen : „Betrifft Bekleidungs- nnd Ausrüstungs¬
stücke."

Berlin , den 15. Januar 1916.
Kgl . Preußisches Kriegsministerium.

gez. Wild von Hohenborn.
Dresden , den 15. Januar 1916.

Kgl . Sächsisches Kriegsministerium.
gez. von Wilsdorf

München, den 15. Januar 1916.
Kgl . Bayrisches Kriegsmiuisterium

gez. Freiherr von Kreß.
Stuttgart, ' den 15. Januar 1916.

Kgl . Württemb . Kriegsministerium.
gez. von Marchtaler.

» * *

Vorstehende Bekanntmachung der 4 deutschen Kriegs-
ministerien wird hiermit zur allgemeinen Kenntnis gebracht.

Frankfurt (Main), dm 1. Februar 1916.
Stellv . Generalkommando 18 . A . K.
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Bekarmlmachung
kiber Die Festsetzung von Preisen für Gemüse , Zwiebeln uns

Sauerkraut . Vom 25. Januar 1916.
Auf Grund der Verordnung des Bundesrats vom 1i.

November 1915 (Reichs -Gesetzbl. S . 752) wird über die
Regelung der Preise für Gemüse , Zwiebeln und Sauerkraut
folgendes bestimmt:

Artikel  I.

Die Nummern I und II der Bekanntmachung von : 4.
Dezember 1915 (Reichs -Gesetzbl. S . 803) erhalten folgende
Fassung:

I.

Beim Verkaufe durch den Erzeuger oder Hersteller an
den Handel dürfen folgende Preise frei ab nächster Verlade¬
stelle (Bahn oder Schiff ) für 50 Kilogramm beste Ware
nicht überschritten werden:
. Für Weißkohl (Weißkraut ) 4,00 Mark,

für Rotkohl (Blaukohl ) 6,50 Mark,
für Mrsingkohl (Savoyerkohl ) 6,50 Mark,
für Grünkohl (Braun - oder Krauskohl ) 6,00 Mark,
für Kohlrüben (Steckrüben , Wruken oder Dotschen

a ) für weiße Kohlrüben 2,50 Mark,
b) für . gelbe Kohlrüben 3,50 Mark,

für Mohrrüben (rote und gelbe Speisemöhren , auch gelbe
Rüben genannt)
a ) lange Speisemöhren

1. weihfleischige (sogenannte Pferdemöhren ) 3,00 M ..
2. rotfleischige Speisemöhren 5,00 Mark,

b) Karotten (kurze , rotfleischige ) 8,00 Mark,
für Zwiebeln 10,00 Mark,
für Sauerkraut (Sauerkohl ) 12,00 Mark.

Diese Preise schließen die bisher handelsübliche Ver¬
packung ein . Für Frostverpackung , die über das gewöhnliche
Maß hinausgeht , können die Selbstkosten berechnet werden.
Be : Versendung in Säcken ist für den Sack ein Zuschlag von
40 Pfennig für je 50 Kilogramm zulässig . Bei Sauerkraut
verstehen sich die Preise ohne Faß ; die Fässer dürfen nur
zum Selbstkostenpreise berechnet und müssen , wenn Rück¬
gabe vereinbart wird , zu diesem Preise zurückgenommen
werden.

II.

Insoweit für Gemüse , Zwiebeln und Sauerkraut gemäß
8 3 der Verordnung des Bundesrats vom 11. November
1915 (Reichs -Gesetzbl. S . 752) Höchstpreise für die Abgabe
iin Kleinhandel an den Verbraucher festgesetzt werden , dürfe ?:
sie folgende Sätze für 0,5 Kilogramm beste Ware nicht über¬
schreiten :

Für Weißkohl (Weißkraut ) 7 Pfennig,
für Rotkohl (Blaukohl ) 11 Pfennig,
für Wirsingkohl (Savoyerkohl ) 11 Pfennig,
für Grünkohl (Braun - oder Krauskohl ) 9 Pfennig,
für Kohlrüben (Steckrüben , Wruken oder Datschen)

a ) für weiße Kohlrüben 4 Pfennig,
b) für gelbe Kohlrüben 6 Pfennig,

für Mohrrüben (rote und gelbe Speisemöhren , auch gelbe
Rüben genannt)
a) lange Speisemöhren

1.) weißfleischige (sogenannte Pferdeinöhren ) 5 Pfg .,
2. rotfleischige Speisemöhren 8 Pfennig,

b) Karotten (kurze , rotfleischige ) 11 Pfennig,
für Zwiebeln 20 Pfennig,
für Sauerkraut (Sauerkohl ) 16 Pfennig.

Artikel  II.

Diese Bestimmung tritt am 27. Januar 1916 in Kraft.
Berlin , den 25. Januar 1916.

Der Reichskanzler
Im Auftrag«.

Freiherr von Stein.

I . 910 . Diez,  den 1. Februar 1916.
Km  sie Herren Bürgermeister Se» « reise»

Ich erinnere an meine Verfügung vom 11. v. Mts .,
J .-Nr . I . 90, betreffend die Zahl der im Jahre 1915 aus¬
gestellten Legitimationskarten und Gewerbelegitimativns-
karten und ecwarte umgehende  Erledigung.

Der König ! eamdrat.
I . V.

Zimmermanu.

Nichtamtlicher Teil.

Der Luftkrieg.
Die Erlebnisse eines englischen Flieger¬

offiziers  werden in einem in einer englischen Zeitung
wiedergegebenen Brief recht anschaulich geschildert . Ter
englische Offizier hat diesen Bericht in deutscher Gefangen¬
schaft geschrieben . Dieses Schreiben , das zugleich ein schöner
Beweis für die Menschlichkeit und Ritterlichkeit deutscher
Barbaren ihren gefangenen Kameraden gegenüber ist , ver¬
öffentlicht auch die Nordd . Allg . Ztg . Es heißt da : „Um
meinen Steuermann tut es mir leid . Er tvar ein famoser
Bursche , erst neunzehn . Wir hatten es mit zwei deutschen
Flugzeugen zu tun . Plötzlich barst eine Granate dicht
neben uns , und ein großes Stiick davon schwirrte hart an
meinem Kopf vorüber . Mit der Spitze nach unten schoß
der Apparat in ständiger Drehung in die Tiefe . 5000 Fuß
mögen wir so in zwanzig Sekunden gefallen sein, da blickte
ich auf und sah den armen B . vor mir mit einer entsetzlichen
Kopfwunde . Er war tot . Ich sagte mir , daß eine Möglich¬
keit mit dem Leben davonzukommen , nur noch bestand,
wenn ich über ihn hinwegstieg und mich auf . seinen Schoß
setzte, um die Hebe! zu bedienen . Auf diese Weise glückte es
mir , die furchtbare Todcsfahrt aufzuhalten und schlecht
und recht zu landen . Der Pilot des deutschen Flugzeugs , das
uns zu Fall brachte , kam mich begrüßen . Er sprach ein
ganz gutes Englisch , und wir schüttelten uns beide die Hand
nach diesem aufregenden Kampfe ."

Bekanntmachung.
Die auf Montag , den 7. Februar anbcraumte Holz¬

versteigerung im Gräflichen Forstort Hochwaldsgehege wird
auf Dienstag , den 8 . Februar , vormittags 11
Uhr verlegt. [8250

Gräflichv. d. Gloeben'sche Reulei.

Holzversteigerung.
Montag , den 7. Febr . d . Mts .,

vorm . N Uhr anfangend,
werden im Panroder  Gemeinde -Wald , Tistr . 23, Hoch-
würgel

218 Rm . Buchen-Scheit und -Knüppel
79 Rm . Eichen-Scheit und -Knüppel

2710 Stück Buchen-Wellen
130 Stück Eichen-Wellen

versteigert.
Panrod,  1 . Februar 1916. (3241

Der Bürgermeister.
Wll ?r.

<ir>K
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